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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.05.1953

Norm

EheG §49 A1f

Rechtssatz

Das Drängen des Ehegatten auf Zuhaltung der vom anderen Ehegatten vor der Eheschließung verbindlich zugesagten

Übertragung eines Liegenschaftsanteiles ist keine schwere Eheverfehlung; wohl aber bei Fortsetzung dieses Verhaltens

bei lebensgefährlicher Erkrankung des anderen Gatten.
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